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Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 6.3.2025 ein neues 
Schreiben zu „Einzelfragen der ertragsteuerrechtlichen Behandlung 
bestimmter Kryptowerte“ veröffentlicht. Die dortigen Vorgaben ersetzen das 
bisherige Schreiben vom 10.5.2022. Allgemein wird künftig der Oberbegriff 
„Kryptowert“ anstatt virtueller Währung oder Kryptowährung verwendet.

Bei Kryptowerten handelt es sich grob gesagt um die digitale Darstellung eines Wertes 
oder eines Rechts, welches elektronisch übertragen oder gespeichert werden kann.

Das neue BMF-Schreiben beinhaltet auf 34 Seiten im Wesentlichen Darstellungen zu 
folgenden Fragestellungen:

	» Differenzierung einzelner Kryptowerte anhand ihrer Funktion

	» Verschiedene Bestands- und Wertermittlungsarten sowie Steuerreports

	» Ertragsteuerliche Einordnung und Behandlung von Kryptowerten im Betriebs- und 
Privatvermögen

	» Steuererklärungs-, Aufzeichnungs- und Mitwirkungspflichten

	» Anwendungs- und Nichtbeanstandungsregeln

Das BMF-Schreiben soll nach enger Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der 
Bundesländer fortlaufend ergänzt werden, insbesondere sollen auch die Verbände, wel-
che sich mit ertragsteuerlichen Fragen bzgl. Kryptowerten befassen, einbezogen werden.
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Die EU hat bereits eine Verordnung über Märkte für Kryptowerte erlassen sowie eine 
Richtlinie, wonach die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, bis zum 31.12.2025 die Zu-
sammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung der Kryptowerte 
im nationalen Recht zu regeln, mit dem Ziel, möglichst einheitliche Meldestandards zu 
schaffen.

Das BMF hat daher bereits im Herbst 2024 einen Referentenentwurf zur steuerlichen 
Erfassung von Kryptowerten in die politische Diskussion eingebracht. Ein Gesetzentwurf 
liegt jedoch bislang noch nicht vor.

Der Entwurf des sog. Kryptowerte-Steuertransparenzgesetzes sieht insbesondere vor, 
die Anbieter von Kryptodienstleistungen zu umfassenden Meldepflichten zu verpflich-
ten, und zwar sollen sämtliche Kryptodienstleistungen nebst Beteiligten meldepflichtig 
werden. Sowohl die Verwaltung und Verwahrung von Kryptowerten als auch die Bera-
tung hierzu sollen zu melden sein. Dies gilt auch für sämtliche Nutzer mit steuerlicher 
Ansässigkeit in der EU sowie aus qualifizierten Drittstaaten.

Geplant sind ferner auch umfangreiche Sorgfalts- und Dokumentationspflichten der 
Transaktionen und Werte. Die steuerlichen Daten der Steuerpflichtigen müssen erhoben 
werden, der Steuerpflichtige soll eine Selbstauskunft erteilen, die auf Plausibilität ge-
prüft werden soll. Bis zum 31.7. des Folgejahres soll eine elektronische Meldung an das 
Bundeszentralamt für Steuern übermittelt werden. Hierüber sollen die Steuerpflichtigen 
durch den Anbieter unterrichtet werden. Verstöße sollen als Ordnungswidrigkeit geahn-
det werden können mit Geldbußen bis zu 50.000 €.

Ziel des Gesetzes soll es sein, dass die Finanzbehörden einen besseren Zugang zu In-
formationen erhalten, die für die Besteuerung von Kryptowerten notwendig sind. Der-
zeit erfahren diese erst durch die Abgabe der Steuererklärung des Steuerpflichtigen von 
Transaktionen mit Kryptowerten. 

Aufgrund der Komplexität der Thematik sollten Betroffene Steuerberatung zum anste-
henden Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz und seinem voraussichtlichen Inhalt in 
Anspruch nehmen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob bei einer unent-
geltlichen Teilübertragung einer vermieteten Immobilie die auf den über-
tragenen Miteigentumsanteil entfallende Darlehensverbindlichkeit in Höhe 
der Schuldzinsen vollständig als (Sonder-)Werbungskosten abziehbar bleibt, 
wenn der Schenker die Darlehensverbindlichkeit komplett bei sich behält.

Das erstinstanzliche Niedersächsische Finanzgericht hat dies abgelehnt und lediglich 
die anteiligen Schuldzinsen beim Schenker anerkannt, soweit er noch Eigentümer der 
Immobilie war. Dem hat der BFH sich in seiner Revisionsentscheidung angeschlossen.

Zur Begründung führte der BFH aus, dass Schuldzinsen nur dann abzugsfähig seien, 
wenn sie objektiv mit der Einkünfteerzielung zusammenhängen. Durch die Schenkung 
eines Miteigentumsanteils wurde jedoch der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen 
Finanzierungsdarlehen und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gelöst, denn 
das Darlehen diente künftig in Höhe des unentgeltlich übertragenen Miteigentumsan-
teils der Finanzierung der Schenkung und nicht mehr der Vermietung.

Da der Beschenkte die Darlehensverpflichtung nicht übernommen hatte, konnte er 
ebenfalls keine Werbungskosten im Hinblick auf Darlehenszinsen geltend machen, da er 
keine diesbezügliche Aufwendungen zu tätigen hatte.

Um eine steuerlich vorteilhafte Lösung in einem so gelagerten Sachverhalt sowohl für 
den Schenker als auch für den Beschenkten zu erreichen, sollte vor der Schenkung und 
somit vor der notariellen Beurkundung der Steuerberater des Vertrauens um Rat gefragt 
werden. Insbesondere sollten die Beteiligten sich nicht darauf verlassen, dass der Notar 
schon eine steuerlich vorteilhafte Formulierung in den Vertrag aufnimmt.
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Achtung: Der Notar nimmt üblicherweise in den Vertrag auf, dass eine steuerliche Bera-
tung nicht stattgefunden hat und er steuerliche Folgen nicht geprüft hat. Darum sollte 
vor jeder notariellen Beurkundung der Vertragsentwurf dem Steuerberater zur Prüfung 
vorgelegt werden. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit zwei Schreiben vom 
10.3.2025 mitgeteilt, dass der Vorläufigkeitsvermerk zur Rentenbesteu-
erung in neuen Steuerbescheiden entfällt. Ältere Bescheide behalten den 
Vorläufigkeitsvermerk bis zur endgültigen Klärung weiterer offener Fragen 
im Steuerbescheid oder auf Antrag des Steuerpflichtigen bzw. dessen Steu-
erberaters.

Viele Jahre wurden Einkommensteuerbescheide mit Rentenbezug vorläufig erlassen, so-
weit es um die Besteuerung von Leibrenten und anderen Leistungen aus der Basisver-
sorgung ging. Streitpunkt war die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Besteuerung 
von Renten.

Obwohl nach wie vor Verfahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH) zu eben dieser Frage 
zur Entscheidung anstehen, hat das BMF sich zur Streichung des Vorläufigkeitsvermerks 
entschieden. Hintergrund der Entscheidung des BMF sind zwei Entscheidungen des BFH 
aus dem Jahr 2021, dass eine Rentenbesteuerung rechtmäßig ist. Außerdem hatte das 
Bundesverfassungsgericht im Jahr 2023 ein entsprechendes Verfahren nicht zur Ent-
scheidung angenommen.

Für Steuerpflichtige und ihre Steuerberater bedeutet dies, dass bei entsprechenden 
Sachverhalten wieder ein Einspruch überdacht werden muss. Nach Abschluss des noch 
offenen Verfahrens beim BFH wird die Finanzbehörde über einen etwaigen Einspruch 
entscheiden.

Das Finanzgericht Münster hat am 14.5.2025 durch Urteil über die steuer-
liche Einordnung eines sog. Container-Leasing-Modells entschieden. Dem-
nach kann die Vermietung oder die Veräußerung tatsächlich nicht existie-
render Seefrachtcontainer steuerlich zu sonstigen Einkünften führen und 
nicht zu Einkünften aus Gewerbebetrieb oder Kapitalvermögen.

Grundsätzlich kommen je nach Struktur des Sachverhalts diese drei Einkunftsarten in 
Frage. Im zu entscheidenden Fall investierte der Kläger in vermeintlich reale Hochsee-
container, vermietete sie zurück an die Verkäuferin und sollte schließlich zum Ende 
der Vermietungsdauer Rückkaufangebote von der ursprünglichen Verkäuferin und dann 
folgenden Mieterin erhalten. Später stellte sich jedoch heraus, dass zwei Drittel der 
Container nie existiert haben. 

Der Kläger erklärte in seiner Steuererklärung einen Verlust aus Gewerbebetrieb, und 
zwar u.a. wegen Sonderabschreibungen der nicht existenten Container. Das zuständige 
Finanzamt erkannte diese nicht an, sondern nur eine planmäßige AfA. Auch erkannte 
es nicht auf einen Verlust aus Gewerbebetrieb, sondern nur aus sonstigen Einkünften. 
Dem schloss sich das Gericht an. Demnach wurden sonstige Einkünfte in Form von Ver-
mietung beweglicher Gegenstände erzielt und zudem private Veräußerungsgeschäfte 
getätigt.

Da es noch keine abschließende Entscheidung in einem vergleichbaren Fall durch den 
Bundesfinanzhof (BFH) gibt, ließ das erstinstanzliche Gericht die Revision zu. In einem 
ähnlich gelagerten Fall steht noch eine Entscheidung des BFH an.

Ob im vorliegenden Fall bereits Revision beim BFH eingelegt wurde, war zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses noch nicht bekannt.

Da die Rechtsfrage somit noch nicht höchstrichterlich entschieden ist, sollten betrof-
fene Steuerpflichtige mit dem Steuerberater besprechen, welches Vorgehen sinnvoll ist. 
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass langjährige Streitigkeiten 
um die Erbfolge und damit einhergehend die erst Jahre später erfolgende 
Erteilung eines Erbscheins nicht dazu führen, dass Nachzahlungszinsen zur 
Einkommensteuer auf Einkünfte eines Erben zu einem Erlass aus Gründen 
der Billigkeit führen können.

Dies begründet der BFH damit, dass Nachzahlungszinsen erhoben werden, um mögliche 
Zinsvorteile bei den Erben abzuschöpfen und Zinsnachteile beim Steuergläubiger, der Fi-
nanzbehörde auszugleichen. Das Gesetz sehe bereits eine Karenzzeit vor, innerhalb derer 
Erben keine Nachzahlungszinsen leisten müssten. Diese beträgt 15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Diese Regelung schaffe nach Auf-
fassung des BFH bereits einen hinreichenden Ausgleich zwischen den Interessen der Be-
teiligten. Es komme insoweit nicht darauf an, ob konkret Vor- oder Nachteile entstanden 
sind, da das Gesetz typisierende Sachverhalte ohne Korrekturmöglichkeit zugrundelege.

Betroffene Erben könnten auch bei einer überlangen Dauer des Erbscheinverfahrens zur 
Vermeidung der Festsetzung von Nachzahlungszinsen Vorschusszahlungen leisten und 
die Besteuerungsgrundlagen schätzen, um die Festsetzung von Nachzahlungszinsen zu 
vermeiden.
 
Auf ein Verschulden komme es hierbei nicht an. Die Abschöpfung eines Vermögens-
vorteils, wie z. B. von Nachzahlungszinsen, ist verschuldensunabhängig und soll den 
Vermögensvorteil im Vergleich zu pünktlich zahlenden Steuerpflichtigen ausgleichen.

Die Finanzämter in Niedersachsen sind seit dem 1.7.2025 nicht mehr per 
Telefax zu erreichen. Der Dienst wurde abgeschaltet, da er zunehmend be-
deutungslos wurde und sehr fehleranfällig war.

Auf der Internetseite des Niedersächsischen Landesamtes für Steuern finden sich ver-
schiedene Kommunikationswege wie mit den Finanzverwaltungen in Niedersachsen 
in Kontakt getreten werden kann. Insbesondere über das Onlineportal „Mein ELSTER“ 
können personalisiert, barrierefrei und plattformunabhängig die Dienstleistungen der 
Steuuerverwaltung in Anspruch genommen werden.

5. Langjährige Dauer eines Erbschein-
verfahrens führt nicht zum Erlass

von Nachzahlungszinsen
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6. Niedersächsische Finanzämter     
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer,
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.)

Gewerbesteuer, Grundsteuer

11.8.2025
14.8.2025 (Zahlungsschonfrist)

15.8.2025 (sofern kein Feiertag)
18.8.2025 (sofern 15.8. Feiertag)

Sozialversicherungsbeiträge 22.8.2025, 24 Uhr (Meldung)
27.8.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2025 = 1,27 %; 1.1.2025 – 30.6.2025 = 2,27 %; 1.7.2024 – 31.12.2024 = 3,37 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3
2024:	Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; 
August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 7.7.2025


